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Anlässlich des Frühjahrsgipfels am 
23./24. März 2006 riefen die 
europäischen Staats- und Regierungs-
chefs und -chefinnen mit Nachdruck in 
Erinnerung, dass der soziale Zusammen-
halt zu den zentralen Elementen der 
Lissabon-Strategie gehört. Soll die 
Lissabon-Strategie nicht zum Scheitern 
verurteilt sein, ist eine Modernisierung 
der Sozialschutzsysteme und der 
Aktionen zur Förderung der sozialen 
Eingliederung unumgänglich. Im letzten 
von der Kommission und dem Rat 
verabschiedeten Gemeinsamen Bericht 
über Sozialschutz und soziale Ein-
gliederung wird betont, dass es für die 
Union dringlich ist, zur Bewältigung von 
Risiken und Begleitung der gesellschaft-
lichen Veränderungen ein wirksameres 
Vorgehen einzuschlagen. 
 
In diesem Zusammenhang unterstrich 
der Europäische Rat, es sei wesentlich, 
Politikansätze zur Förderung des Wachs-
tums und der Beschäftigung umzusetzen, 
die bis 2010 einen entscheidenden 
Beitrag zur Eindämmung der Armut und 
der sozialen Ausgrenzung leisten. Er 
setzte außerdem ein neues Rahmenwerk 
für die Offene Methode der Koordinier-
ung (OMK) zur Förderung des Sozial-
schutzes und der sozialen Eingliederung 
ein. Daraus ergibt sich eine Reihe neuer 
gemeinsamer Zielsetzungen:  
 
Neben drei übergeordneten Zielen sind 

dies individuelle Ziele zu den drei 
Politikbereichen soziale Eingliederung, 
Renten sowie Gesundheit und Langzeit-
pflege. Was den Anspruch betrifft, "die 
Beseitigung der Armut entscheidend 
voranzubringen", wurden folgende Ziele 
aufgestellt: 
�  Sicherstellen, dass alle zu den 

grundlegenden Ressourcen, 
Rechten und Dienstleistungen Zu-
gang haben, die Voraussetzung sind 
für die gesellschaftliche Teilhabe. 
Dabei ist gegen Ausgrenzung und 
alle Formen von zu Ausgrenzung 
führender Diskriminierung vorzu-
gehen. 

�  Die aktive soziale Eingliederung 
aller sicherstellen durch Förderung 
der Erwerbsbeteiligung und Be-
kämpfung von Armut und Aus-
grenzung. 

�  Dafür Sorge tragen, dass die Politik 
der sozialen Eingliederung gut 
koordiniert ist und alle Regierungs-
ebenen und AkteurInnen einbezieht, 
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einschließlich der von Armut Betroffenen. 
Das effiziente und wirksame Main-
streaming der Eingliederungspolitik in 
allen relevanten Bereichen der öffent-
lichen Politik gewährleisten, einschließ-
lich der Wirtschafts- und Haushaltspolitik 
und der Strukturfondsprogramme (vor 
allem ESF). 
 
Der Einsatz adäquaterer Mittel zur 
Verwirklichung dieser Ziele zählt zu den 
zentralen Herausforderungen der 
kommenden Jahre. Dabei sind zu 
allererst die Mitgliedstaaten gefordert – 
sie tragen die Hauptverantwortung in 
diesen Bereichen. Doch auch die Union 
hat eine Rolle zu spielen, denn die aktive 
Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten ermöglicht ein rascheres und 
wirksameres Vorgehen. 
 
In diesem Sinne und anschließend an die 
Lehren und Erfolge der vergangenen 
zwei Jahre leistet das Instrument der 
"Peer Reviews und Beurteilung" im 
Gemeinsamen Aktionsprogramm zur 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
einen substanziellen Beitrag für die 
Vorbereitung und Umsetzung der 
Nationalen Aktionspläne zur Förderung 
der sozialen Eingliederung. 
 
Die geplanten Arbeiten sollen 
insbesondere folgende Möglichkeiten 
eröffnen:  
�  Verbesserung des gegenseitigen 

Verständnisses der Politikansätze 
der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung 
der Armut und sozialen Aus-
grenzung; 

�  Steigerung der Wirksamkeit und 
Effizienz der Politikansätze und 
Strategien zur Förderung der 
sozialen Eingliederung auf 
einzelstaatlicher Ebene unter 
Berücksichtigung der Erfahrungs-
werte in anderen EU-Ländern; 

�  Förderung der Übertragung zentraler 
Politikansätze und institutioneller 
Arrangements, die sich im Kampf 
gegen die Armut und soziale 
Ausgrenzung in ihrem ursprünglichen 
Kontext bewährt haben und sich in 
anderen Problemsituationen als 
sinnvoll erweisen können. 

 
2006 werden mindestens sieben 
vorrangige Themen eingehender be-
handelt: 
�  Kampf gegen die "Armutsvererbung" 

und Eindämmung der Kinderarmut; 
�  Strategien zur aktiven Eingliederung 

von Personen, die am Arbeitsmarkt 
am weitesten im Abseits stehen; 

�  Nationale Strategien zur Verhinder-
ung und Beseitigung von Obdach-
losigkeit; 

�  Förderung der Integration von 
ZuwanderInnen und ethnischen 
Minderheiten wie beispielsweise den 
Roma; 

�  Lösungsansätze für Überschuldungs-
situationen; 

�  Mindestrenten und Frauenarmut; 
�  Instrumente zur Einbindung der 

sozialen Eingliederung in die 
Gesamtpolitik. 

 
Ich lade alle Leserinnen und Leser 
dieses Newsletters ein, sich im Sinne des 
Meinungs- und Erfahrungsaustauschs an 
diesen Arbeiten zu beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
Nikolaus G. van der Pas  
Director General 
DG Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities 
 



 

Straffung der Aktion zur Förderung sozialer 
Eingliederung 
Dieser Newsletter ist der Auftakt zu einer 
neuen, ehrgeizigeren Phase in den 
Bemühungen der Europäischen 
Kommission, die Mitgliedstaaten der 
gesamten EU bei der Förderung der 
sozialen Eingliederung zu unterstützen. 
 
Er ist Teil eines neuen Programms, Peer 
Review und Bewertung im Bereich 
soziale Eingliederung, das an den Erfolg 
der ersten Serie von Peer Reviews 
während der letzten beiden Jahre 
(2004/05) [www.peer-review-social-inclu-
sion.net/peer/en/index_html] anschließt. 
 

Im Rahmen des Programms ist einer-
seits, verteilt auf die kommenden zwei 
Jahre, eine Reihe von Peer-Review-
Seminaren geplant. Diese eröffnen 
Mitgliedstaaten einen Einblick, wie ver-
schiedene Ansätze zur Bekämpfung 
sozialer Ausgliederung in anderen 
Ländern sich in der Praxis bewähren. 
Darüber hinaus umfasst das Programm 
die Verwaltung eines wachsenden 
Netzwerks unabhängiger Sach-
verständigen [http://europa.eu.int/comm/ 
employment_social/social_inclusion/naps
_rep_en.htm], das 2002 zu dem Zweck 
eingerichtet wurde, die Umsetzung der 
Nationalen Aktionspläne (NAP) im 
Bereich soziale Eingliederung zu 
beobachten. 

Auch dieses Programm beruht auf der 
Offenen Methode für Koordinierung 
(OMK). Die OMK wurde in der Lissabon- 
Strategie 2000 festgeschrieben und ist 
ein flexibles Instrument zur Verbesserung 
der Politikentwicklung. 

Sie sieht vor, dass gemeinsame Ziele 
und Indikatoren zur Messung von 
Fortschritten auf EU-Ebene vereinbart 
werden, es jedoch den Mitgliedstaaten 
überlassen bleibt, die am besten 
geeigneten Mittel zur Erreichung dieser 
Ziele zu bestimmen. Das System der 
Peer Reviews bietet Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, aus den Erfolgen – und 
Misserfolgen – der anderen Lehren zu 
ziehen, was den Kampf gegen soziale 
Ausgliederung betrifft. Soweit möglich, 
soll es zu einer kohärenteren EU-weiten 
Herangehensweise an viele gemeinsame 
Probleme beitragen. 
 
Das Programm Peer Review und 
Bewertung im Bereich soziale Einglieder-
ung reiht sich auch in die Bemühungen 
der Kommission ein, die Abwicklung der 
OMK im Bereich Sozialschutz und Ein-
gliederungspolitik straffer zu gestalten 
und ihren Arbeiten ein höheres Profil zu 
verleihen. Ab September 2006 werden 
die Mitgliedstaaten nationale Strategien 
zur Förderung des Sozialschutzes und 
der sozialen Eingliederung vorlegen, in 
denen die jeweiligen vorrangigen Ziel-
setzungen hervorgehoben sind. 
 
Gegenseitige Unterstützung 
 
Die Zusammenführung des Netzwerks 
unabhängiger Sachverständigen und der 
Peer Reviews in einem einheitlichen 
Programm bringt für beide Aufgaben-
bereiche Vorteile. So kann beispiels-
weise ein Input aus dem Netzwerk dazu 
beitragen, die zweckmäßigsten Beispiele 
bewährter Verfahrensweisen zu orten, 



 

 

 
die  Mitgliedstaaten einer näheren Beur-
teilung unterziehen können. Die Er-
kenntnisse aus einzelnen Reviews 
wiederum können direkt in die 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
der ExpertInnen einfließen. 

 
2006 und 2007 finden je bis zu acht 
Review-Seminare statt. Dabei hat 
jeweils ein Mitgliedstaat die Möglichkeit, 
unter Einbindung von Interessens-
vertretungen, RegierungsvertreterInnen 
sowie Fachleuten aus anderen Ländern 
ein Praxisbeispiel oder einen Politik-
ansatz zu präsentieren und beurteilen, 
der einen Beitrag zu einer der 
vorrangigen EU-Aktionen leistet (z. B. 
Eindämmung von Obdachlosigkeit oder 
Kinderarmut). Die Übertragung von 
Kernelementen bewährter Praktiken ist 
ein Hauptziel. 

 

Die Informationsverbreitung hat einen 
zentralen Stellenwert. Die Peer-Review-
Website, die stets auf dem aktuellen 
Stand gehalten wird, dient auch als 
Portal für weiter gesteckte Themen im 
Zusammenhang mit sozialer Einglieder-
ung. Der vorliegende Kurzüberblick über 
die neuesten Entwicklungen auf EU- und 
einzelstaatlicher Ebene erscheint zudem 
alle zwei Monate (auf Englisch, 
Französisch und Deutsch). 
 
Ein neues Konsortium von 
Organisationen ist für die Abwicklung 
der nächsten Programmphase zu-
ständig. Es besteht aus der ÖSB 
Consulting (Wien), dem Forschungs-
zentrum CEPS/INSTEAD (Luxemburg; 
verantwortlich für die Koordinierung des 
Sachverständigennetzwerks) und dem 
Institute for Employment Studies (GB).

 

 

 

 
Eine wichtige Neuerung im Programm 
Peer Review und Bewertung im Bereich 
soziale Eingliederung ist die erweiterte 
Rolle des Netzwerks unabhängiger 
Sachverständigen. 
 
Das Netzwerk wurde im Dezember 2002 
von der Europäischen Kommission mit 
dem Ziel geschaffen, die General-
direktion Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten durch eine jährliche 
Bewertung der NAP/Eingliederung der 
damals 15 Mitgliedstaaten zu unter-
stützen. Das anfänglich 15 Mitglieder 
umfassende Netzwerk wurde später um 
je eineN VertreterIn der 10 neuen 
Mitgliedstaaten und Rumäniens (2004) 
sowie Bulgariens und der Türkei (2005) 
erweitert. Die Teilnahme der EFTA/EEA-
Länder Island, Liechtenstein und 
Norwegen steht bevor. Das Netzwerk hat 

bereits eine Reihe von Berichten ver-
öffentlicht. 
 
In den letzten drei Jahren haben die 
Sachverständigen einen wachsenden 
Korpus an Erkenntnissen und Erfahr-
ungswerten aus einzelstaatlichen Politik-
ansätzen im Bereich soziale Einglieder-
ung zusammengetragen. In Zukunft 
werden sie – zum beiderseitigen Nutzen 
– enger in den Peer-Review-Prozess 
eingebunden sein. 
 
Dem Netzwerk wird zudem eine 
Schlüsselrolle bei der Bewertung von 
Politikansätzen und Praktiken sowie 
deren Übertragbarkeit innerhalb der EU 
zukommen. Zur Verstärkung der 
Synergien zwischen dem Sach-
verständigennetzwerk und den Peer 
Reviews selbst werden u. a. ausgewählte 
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Sachverständige zu den Review-
Seminaren eingeladen. 

Zeitplan 

Die Sachverständigen arbeiten 
"Halbjahresberichte" aus, in denen sie 
aus ihrem jeweiligen Land Tendenzen 
und Politikentwicklungen im Bereich 
soziale Eingliederung aufgreifen. Diese 
Berichte beinhalten ferner eine 
Erfolgsbeurteilung dieser Politikansätze 
hinsichtlich des Lissabon-Reform-
prozesses. Ein Kapitel der Halbjahres-
berichte 2006 wird speziell jeweils einem 
der vorrangigen Themen gewidmet sein, 
um die internationale Vergleichbarkeit 
und gegenseitiges Lernen zu fördern. 
Diese Themen sind: 1.Halbjahresbericht 
"Aktive Eingliederung und Mindestein-
kommen"; 2.Halbjahresbericht "Integra-
tion von Einwanderern (1. und 2.  
Generation) und/oder ethnischen 
Minderheiten". Die Expertinnen und 
Experten haben die Aufgabe, über 
nationale Tendenzen und Politik-
entwicklungen zu berichten und eine 
Bewertung vorzunehmen, was Fort-
schritte bei der betreffenden gemein-
samen Schlüsselproblematik betrifft. 
 
Die Halbjahresberichte bilden die Grund-
lage für einen zweijährigen Synthese-
bericht an die Kommission. 
 
Die zweite wichtige Aufgabe des 
Netzwerks liegt in der Weiterführung der 
unabhängigen Bewertung der NAP und 
der Strategieberichte im Bereich soziale 
Eingliederung und Sozialschutz in den 
Mitgliedstaaten. Die Sachverständigen 
sollen die Kommission bei der 
Beurteilung unterstützen, ob 
ausgewählte Politiken sich für die 
Bewältigung zentraler Heraus-
forderungen des Sozialschutzes und der 
sozialen Eingliederung tatsächlich 

bewähren und inwieweit sie die auf EU-
Ebene im Rahmen der Offenen Methode 
für Koordinierung bzw. auf einzel-
staatlicher Ebene gesetzten Zielvorgaben 
erreichen. 
 
Einzelne Sachverständige unterstützen 
die Kommission mitunter auch durch die 
Beibringung spezifischer Informationen 
oder Forschungsdaten. Innerhalb des 
Netzwerks sind Vorschläge für hori-
zontale Fragestellungen von besonderem 
Interesse willkommen, die sich als 
Thema von Länderberichten oder Sach-
verständigenseminaren eignen. Ein 
wichtiger Arbeitsaspekt liegt darin, einen 
europaweiten Lernprozess zu fördern, 
der die Wirkung des Kampfes gegen 
soziale Ausgliederung in der gesamten 
EU optimieren kann. 

Verhaltenskodex 

Im Februar 2005 nahmen die Mitglieder 
des Netzwerks einen ehrgeizigen, 
freiwilligen Verhaltenskodex [http://ec. 
europa.eu/employment_social/social_incl
usion /docs/codeofconduct_en.pdf] für 
ihre Arbeit an. Dieser verpflichtet die 
Mitglieder der Sachverständigengruppe, 
sich auf strategische Themen zu 
konzentrieren, die für das Verständnis 
von Tendenzen hinsichtlich Armut und 
sozialer Ausgliederung zweckmäßig sind. 
Sie haben außerdem sicherzustellen, 
dass die Stimmen von Interessens-
vertretungen und von sozialer Aus-
gliederung betroffenen Personen ein-
deutig gehört werden. Das Netzwerk hat 
die Vertraulichkeit von Informationen zu 
respektieren und ist einem unabhängigen 
Standpunkt verpflichtet. 
 
Bei der Ausarbeitung der Berichte 
streben die Expertinnen und Experten 
nach Transparenz und trennen klar 
zwischen Fakten und Meinungen. 

 
 



 

 
 
 
 
Für 2006 sind bereits sieben Peer 
Reviews geplant. Sie decken fünf EU-
Mitgliedsaaten und ein an den Aktivitäten 
zur Förderung der sozialen Eingliederung 
beteiligtes EFTA/EEA-Land ab 
(Norwegen). 

GB: "Surestart" 

Die britische Regierung hat das 
"Surestart"-Programm ins Leben gerufen, 
das jedem Kind frühzeitig einen soliden 
Start ins Leben sichern soll. Es umfasst 
neben Bildung, Kinderbetreuung und 
Gesundheitsdiensten auch eine Eltern-
betreuung und Jobberatung. Das 
Programm richtet sich vor allem an sozial 
schwache Familien. 

Sein generelles Ziel ist, Kinderarmut 
einzudämmen und den generations-
übergreifenden Kreislauf der Benach-
teiligung zu durchbrechen. Dies kommt 
nicht nur den Kindern, sondern auch den 
Eltern und Gemeinschaften zu Gute. 

Belgien: Mindestrenten und 
Frauenarmut 

Während die EU-Mitgliedstaaten 
Reformen ihrer Alterssicherungssysteme 
anstrengen, um den Herausforderungen 
der sich abzeichnenden Bevölkerungs-
entwicklung gerecht zu werden, erhalten 
die Probleme im Zusammenhang mit 
Mindestrenten und Altersarmut immer 
größere Brisanz. 

Dieses Seminar tritt an, einen Beitrag zu 
der im föderalen öffentlichen Dienst 
Belgiens laufenden Studie zum Thema 
der Mindestrenten zu leisten. Die 
Mitgliedstaaten haben bei diesem 
Seminar Gelegenheit, individuelle 
Problemlösungsansätze vorzustellen und 
so einen Vorgang des gegenseitigen 
Lernens auf der Basis von Erfahrungen 

und Einschätzungen zu Systemen, 
Politikansätzen und institutionellen 
Arrangements, die als bewährte Praktiken 
im Rahmen des europäischen Prozesses 
zur Förderung der sozialen Eingliederung 
gelten können, einzuleiten. 

Frankreich: Übergreifende Politik-
instrumente im Bereich soziale 
Eingliederung (Document de politique 
transversale – DPT) 

Diese neue Verwaltungsreform ist darauf 
ausgelegt, die Koordination zwischen 
Ministerien und Programmen zur 
Bekämpfung sozialer Ausgliederung 
anzuregen. Sie deckt sämtliche Maß-
nahmen, die in der NAP/Eingliederung 
Frankreichs vorgesehen sind, und die 
Mittelbereitstellung ab. 

Ein Ministerium ist führend für die 
Kontrolle der Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Sektoren verantwortlich. 
Unterstützt wird es dabei von einem 
interministeriellen Komitee für den Kampf 
gegen soziale Ausgliederung, dem der 
Premierminister vorsitzt, und einem 
ständigen Ausschuss von Ministerial-
vertreterInnen. Eigene Chartas zur 
sozialen Eingliederung stellen die 
konsistente Umsetzung auf der Ebene der 
lokalen Gebietskörperschaften sicher. 

Norwegen: Nationale Strategie zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von 
Obdachlosigkeit 

Die Vorbeugung und Beseitigung von 
Obdachlosigkeit ist das übergeordnete 
Ziel dieser Strategie. Daraus resultieren 
konkrete Zielsetzungen für örtliche 
Behörden und Vereinigungen. Dazu 
gehört die Senkung der Zahl der 
Zwangsräumungen um 30 %. 
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Ferner wird angestrebt, dass niemand 
länger als drei Monate in einer 
provisorischen Unterkunft in Erwartung 
einer endgültigen Wohnung verbleiben 
soll, und dass alle angebotenen 
Notschlafstellen vereinbarte Qualitäts-
standards erfüllen. 

Niederlande: Schuldenerlass – eine 
gesetzliche Lösung bei Über-
schuldung 

In den Niederlanden ist das "Gericht für 
Schuldenregulierung" (WSNP) die letzte 
Instanz für Personen, die alle Möglich-
keiten ausgeschöpft haben, sich mit den 
GläubigerInnen über die Schulden-
tilgung zu einigen. 

Nach Rücksprache mit lokalen 
Behörden kann das Gericht befinden, ob 
die betreffenden Personen alles in ihrer 
Macht Stehende unternommen haben, 
um die Schuldenzahlungen zu leisten. 

Spanien: Soziale Eingliederung der 
Roma. Kommunales Programm zur 
Beseitigung einer Barackensiedlung 
in Avilés (Asturien) 

Das Programm verfolgt vier 
Schwerpunktziele im Hinblick auf die 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
für Roma: Wohnungswesen, Schule, 

Berufsbildung und Beschäftigung sowie 
Gesundheit. 

Dabei kommt eine vernetzte 
Zusammenarbeit mit einer Reihe von 
öffentlichen wie privaten Interessens-
vertretungen zum Tragen, darunter 
Roma-Verbänden, Wohltätigkeits-
einrichtungen, Sozialpartnern und 
Gebietskörperschaften. 

Schweden: Finanzkoordination im 
Bereich Rehabilitation 

Die DELTA-Projekte sind darauf 
ausgerichtet, Menschen zu unterstützen, 
die nach langer Krankheit oder 
Arbeitslosigkeit auf dem Arbeitsmarkt im 
Abseits stehen. 

Betroffene benötigen in vielen Fällen 
Unterstützung aus mehreren Service-
einrichtungen: Gesundheit, Erwachsen-
bildung und Sozialhilfe. DELTA setzte 
Mittel aus einem gemeinsamen Topf 
verschiedener Behörden für 26 Projekte 
in Hisingen, einer Vorstadt von 
Göteborg, ein. 

Seit 2004 wurden die Projekte in eine 
breiter angelegte Reform der Finanz-
koordinierung eingegliedert. 

 

 

 

 

 

 


